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Vorwort
Die ersten Brandmeldeanlagen waren ausschließlich nichtautomatische Anlagen; sie 

mussten von einer Person betätigt werden und dienten der raschen Alarmierung der Feu-

erwehr. Moderne Brandmeldeanlagen sind automatische Anlagen, die einen entstehenden 

Brand schon in einem derart frühen Stadium melden, dass sich sowohl Personen recht-

zeitig in Sicherheit bringen können als auch die Feuerwehr einen effizienten Löschangriff 

durchführen kann.

Das Einsatzgebiet von Brandmeldeanlagen ist vielfältig und erstreckt sich von Produk-

tionsbetrieben über Lagerhallen, Krankenanstalten, Beherbergungsbetrieben bis hin zu 

Parkgaragen und Museen. Die Verpflichtung zur Errichtung von Brandmeldeanlagen ist in 

Gesetzen und technischen Regelwerken ebenso niedergeschrieben wie die Regeln für ihre 

Planung und Errichtung.

Moderne Brandmeldeanlagen sind vernetzte, hochtechnische Anlagen, die betreut, gewar-

tet und instandgehalten werden müssen. Personen, die Brandmeldeanlagen betreuen, 

müssen – gemäß der TRVB 117 O – Betrieblicher Brandschutz – Ausbildung – eine ent-

sprechende Ausbildung absolvieren. Diese umfasst die wesentlichen Grundlagen für die 

Errichtung und den Betrieb einer Brandmeldeanlage, deren Aufbau und Bestandteile sowie 

die Pflichten des Betreibers der Anlage.
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1. Einleitung
Das vorliegende Skriptum Brandmeldeanlagen begleitet die gemäß TRVB 117 O 24 vor- 

geschriebene Ausbildung und ist darüber hinaus eine hilfreiche Unterstützung bei der 

Betreuung von Brandmeldeanlagen.

Es behandelt sowohl die Grundlagen als auch den Aufbau und die Bestandteile von 

Brandmeldeanlagen sowie die Pflichten des Betreibers.

 Besonders wichtige Inhalte sind in Merkkästen zusammengefasst.

Zusätzlich werden im Brandfall relevante Steuerungen beschrieben und hilfreiche Adressen 

angegeben, beispielsweise von Landesfeuerwehrverbänden und Brandverhütungsstellen. 

Auch die wichtigsten Gesetze, Normen und Richtlinien rund um das Thema Brandmelde-

anlagen sind aufgezählt. Abgerundet wird das Skriptum mit einer kurzen Darstellung der 

Geschichte der Brandmeldung.

Bestimmungen für die Planung und die Installation von Brandmeldeanlagen sind in der 

TRVB 123 S – Brandmeldeanlagen – und in der Normenreihe ÖNORM EN 54 enthalten. Auf 

dieses Kapitel wird im vorliegenden Skriptum daher nicht eingegangen.

Rauchwarnmelder1 sind nicht Bestandteil einer Brandmeldeanlage; sie dienen nicht der 

Alarmierung einer hilfeleistenden Stelle (z. B. Feuerwehr) oder der automatischen Weiterlei-

tung der Warnung an die Feuerwehr. Sie werden daher im vorliegenden Skriptum ebenfalls 

nicht weiter behandelt. 

Mit Juli 2023 wurde die TRVB 123 NEU ausgegeben. Bis zu diesem Datum wurden  

8 Ergänzungen zur Ausgabe 2011 produziert. Mit 15.01.2024 wurde die Version 2023-1 

korrigiert und es wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen. Mit Erstellung des 

Skriptums ist die TRVB 123 S Ausgabe 15.04.2025 der aktuelle Stand.

1  TRVB 122 S: Rauchwarnmelder neu mit 01.03.2025 
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2. Grundlagen für die Errichtung 
von Brandmeldeanlagen
Brandmeldeanlagen dienen der automatischen frühzeitigen Erkennung von Bränden (Früh- 

erkennung) durch Messung von Rauchaerosolen, Temperaturanstieg in einer definierten 

Zeiteinheit, Erreichen einer bestimmten Auslösetemperatur oder durch Erkennen der von 

einer Flamme ausgehenden kurzwelligen, unsichtbaren Strahlung oder auch durch Video-

branddetektion. Eine manuelle Auslösung ist ebenso möglich, gewährleistet aber keine 

automatische Früherkennung.

Brandmeldeanlagen müssen nach den einschlägigen technischen Richtlinien durch eine  

hierfür befugte Fachfirma geplant, errichtet und in Betrieb genommen werden. Die Errichter- 

firma erledigt auch alle behördlichen Notwendigkeiten für das Anschalten der Brandmelde-

anlage an die Empfangszentrale der Feuerwehr (öffentliche Brandmeldestelle).

Jede Brandmeldeanlage ist vom Betreiber einer Abschlussüberprüfung durch eine abneh-

mende Stele unterziehen zu lassen. 

Eine „Abnehmende Stelle“ kann eine Akkreditierte Inspektionsstelle, ein Technisches Büro 

oder ein Ziviltechniker aus dem Fachbereich sein.

Diese wird in der Regel nach einem Probebetrieb bei nutzungsgemäßer Verwendung 

des überwachten Bereiches durchgeführt; Ausnahmen sind möglich. Das Ergebnis der 

Abschlussüberprüfung wird in einem Bericht zusammengefasst (Abschlussbericht), der 

dem Betreiber übergeben wird.

Der Betreiber der Brandmeldeanlage oder die für diese zuständigen Personen sind durch 

den Errichter bei der Übergabe der Anlage in der Bedienung derselben nachweislich einzu-

schulen.

2.1 Rechtliche Grundlagen

Brandmeldeanlagen werden errichtet auf Grund von

• gesetzlichen Vorgaben

• behördlichen Aufträgen

• Bestimmungen in technischen Regelwerken

• versicherungstechnischen Gründen

• freiwilligen Überlegungen

TRVB 
123 S
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2.1.1 Gesetzliche Vorgaben

Sowohl Bundes- als auch Landesgesetze enthalten Bestimmungen für die Errichtung von 

Brandmeldeanlagen. Als Bundesgesetze sind vor allem das ArbeitnehmerInnenschutz- 

gesetz und die Arbeitsstättenverordnung maßgeblich. Beide haben den Schutz der Arbeit-

nehmer zum Ziel.

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)

Brandschutz und Explosionsschutz

§ 25 (3) Es müssen … erforderlichenfalls Brandmelder und Alarmanagen vorhanden sein.

Arbeitsstättenverordnung (AStV)

Alarmeinrichtungen

§ 12 (1) Die Behörde hat Alarmeinrichtungen vorzuschreiben, wenn auf Grund besonderer 

Verhältnisse zu befürchten ist, dass der Eintritt einer vorhersehbaren Gefahr nicht rechtzeitig 

von allen Arbeitnehmer/innen wahrgenommen werden … könnte.

§ 42 Löschhilfen

Abs. (5) Die Behörde hat besondere Brandschutzeinrichtungen, wie Brandmeldeanlagen … vor-

zuschreiben, wenn dies auf Grund besonderer Verhältnisse im Sinne des § 12 Abs. 1 Z1 bis 5 

für einen wirksamen Schutz der Arbeitnehmer/innen erforderlich ist.

2.1.2 Behördliche Aufträge

Bei einem bau- oder gewerbebehördlichen Genehmigungsverfahren kann die Behörde den 

Auftrag zur Errichtung einer Brandmeldeanlage erteilen. Ein solcher Auftrag stützt sich oft 

auf ein Brandschutzkonzept oder das vom brandschutztechnischen Sachverständigen 

abgegebene Gutachten. Hierbei können auch konkrete Aussagen, z. B. über den Schutz- 

umfang einer Brandmeldeanlage, getroffen werden. Derartige Aufträge sind in Form von 

Auflagen im Genehmigungsbescheid formuliert.

Als Landesgesetze sind es vor allem die Bautechnikgesetze der 
Bundesländer, die eine Vielzahl brandschutztechnischer Bestimmungen 
enthalten. Ein Abweichen von den bautechnischen Bestimmungen ist 
jedoch zulässig, wenn der erforderliche Brandschutz und die Sicherheit von 
Personen durch die Errichtung von Brandmeldeanlagen gewährleistet sind.




